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24 ASO-lnformationen

«Mein Rat: keine Angst haben»
Wie Martina Boscaro ihre Ausbildung in der Schweiz erlebt.

Martina Boscaro, Sie sind Auslandschweizerin

aus Italien. Welches waren Ihre

Beweggründe, ein Studium in der Schweiz

aufzunehmen?

Seit meiner Kindheit träumte ich

davon, für mein Studium in die Schweiz

zurückzukehren: Die Ruhe, welche

dieses Land ausstrahlt, hat mich
magnetisch angezogen. Darüber hinaus

sind die Schweizer Bildungsstätten
meiner Ansicht nach unvergleichlich

gut.

Martina Boscaro

erhielt von ihrem

Heimatkanton ein

Stipendium. Beim

Gesuch dafür wurde

sie von education-

suisse unterstützt.

Haben Sie sich schnell an der Uni eingelebt?

Es fiel mir leicht, mich an der Uni

einzugewöhnen; dies vor allem auch

dank der Unterstützung der Professoren

und der entgegenkommenden
familiären Ambiance. Dass die Uni

Neuenburg eher eine kleine Universität ist,

hat mir sicher geholfen. Ich fühlte
mich nie verloren. Die ersten Monate

waren anstrengend, da meine

Französischkenntnisse anfangs ungenügend

waren. Aber dank den von der Uni gratis

angebotenen Sprachkursen konnte

ich in wenigen Monaten vom verlangten

Niveau B2 auf Niveau C1/C2 gelangen.

Geholfen hat mir dabei auch, dass

ich die Wohnung mit frankophonen

jungen Frauen teilte.

Gibt es spezielle Unterschiede zwischen

Italien und der Schweiz?

Die Unterschiede spürt man, aber sie

sollten uns keine Angst machen: Mich

zu integrieren war für mich eine

Herausforderung, die mich angespornt
hat. Die Ausbildung in der Schweiz

ist praxisbezogener als diejenige in
Italien. Die Schweizer Hochschulen

bereiten die Studierenden auf die

Herausforderungen der heutigen
Arbeitswelt wirklich vor.

Sie werden bald Ihren Masterabschluss in

Rechtswissenschaften erwerben. Wie

sehen Ihre Zukunftspläne aus?

Vorerst werde ich in der französischsprachigen

Schweiz bleiben, um ein

Praktikum zu absolvierenund danach

die Anwaltsprüfung abzulegen. Ich

schliesse die Möglichkeit eines

Doktorats oder einer Anstellung beim
Bund in Bern aber nicht aus. Es gibt so

viele Möglichkeiten.

Was würden Sie jungen Auslandschweizerinnen

und Auslandschweizern mit auf den

Weg geben, die sich für ein Studium in der

Schweiz interessieren?

Mein Rat ist, keine Angst zu haben. Ich

bin alleine, ohne grosse finanziellen

Mittel, in die Schweiz gekommen, aber

mit dem festen Wunsch, etwas aufzubauen

und zu wachsen. Das Stipendium

meines Heimatkantons Zürich
hat mir mein Studium hier ermöglicht,
educationsuisse hat mich bei diesem

Stipendiengesuch unterstützt und
mein Dossierbetreut. Informiert euch

über mögliche finanzielle Unterstützungen

und gebt euch die Chance,

eure Wunschausbildung zu machen.

ASO-Ratgeber

Ich wohne im Ausland und habe meinen in der

Schweiz ausgestellten Führerschein verloren. Kann

ich bei den kantonalen Behörden, die ihn ausgestellt

haben, oder bei einer Schweizer Vertretung
im Ausland einen neuen erhalten?

Die Schweizer Behörden können keinen neuen

schweizerischen Führerausweis ausstellen.

Sobald Sie im Ausland Wohnsitz nehmen, sind die

Behörden Ihres Wohnsitzlandes und nicht mehr

die Schweizer Behörden für alles zuständig, was

mit Führerscheinen zu tun hat. Dies ist eine

Folge des Territorialprinzips, welches besagt,
dass Sie dem Rechtssystem Ihres Wohnsitzlandes

unterstellt sind. Das gilt auch für den Bereich

des Strassenverkehrs, der ebenfalls ausschliesslich

dem Recht des Wohnsitzlandes untersteht.

Das kantonale Strassenverkehrsamt, das Ihren
Führerausweis ausgestellt hat, kann Ihnen aber

eine Bestätigung ausstellen, dass Sie Inhaber/in
eines schweizerischen Führerscheins sind. Mit
diesem Dokument wird bestätigt, dass Sie einen

Führerschein nach schweizerischem Recht

erworben haben. Danach müssen Sie bei den

zuständigen Behörden Ihres Wohnsitzlandes

abklären, zu welchen Bedingungen Ihnen ein

Führerschein ausgestellt werden kann (Beglaubigung

der Angaben in der Bestätigung,

Führerscheinprüfung usw.). Bei diesem Schritt könnte

die zuvor erwähnte Bestätigung der kantonalen

Behörden eventuell von Nutzen sein.

Die Adressen der kantonalen Strassenver-

kehrsämter finden Sie unter:
www.strassenverkehrsamt.ch

Der Rechtsdienst der ASO erteilt allgemeine rechtliche Auskünfte

zum schweizerischen Recht, insbesondere in den Bereichen,

die Auslandschweizer betreffen. Er gibt keine Auskünfte über

ausländisches Recht und interveniert auch nicht bei Streitigkeiten

zwischen privaten Parteien.
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